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Verkäufe von Gebäuden, Anpassung der Sammelversicherung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
derzeit gilt für verkaufte Gebäude und Grundstücke der Versicherungsschutz der 
Gebäudeinventarversicherung bis zur grundbuchamtlichen Umschreibung. Zwischen dem 
Übergang von Besitz und Gefahr und der grundbuchamtlichen Umschreibung vergeht meist 
einige Zeit. Oftmals beginnen die neuen Eigentümer bereits vor der Umschreibung im 
Grundbuch mit Sanierungsarbeiten oder dergleichen, die Schäden an der Immobilie 
verursachen.  
 
Um zu vermeiden, dass die Landeskirchliche Schadensquoten durch die neuen Eigentümer 
unnötig belastet werden, empfehlen wir folgende Klausel in die notariell zu beurkundenden 
Kaufverträge zu integrieren und den Ablauf bei Veräußerung von Objekten und 
Grundstücken zu vereinfachen: 
 
„Der Veräußerer weist darauf hin, dass das Gebäude und Grundstücke zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses über die kirchlichen Sammelversicherungsverträge versichert ist. 
Veräußerer und Erwerber sind sich in Kenntnis des Vorliegens der Zustimmungserklärung 
des Versicherers darüber einig, dass der Versicherungsschutz nicht auf den Erwerber 
übergeht und von diesem nicht übernommen werden kann, sondern im Zeitpunkt des Besitz- 
und Gefahrenübergangs endet. Der Erwerber verpflichtet sich, den Versicherungsschutz ab 
dem Zeitpunkt des Besitz- und Gefahrenübergangs selbst zu regeln und verzichtet darauf, 
Ansprüche aus den Sammelversicherungsverträgen geltend zu machen.“ 
 
Bei Mitteilungen über eine Gebäudeveräußerung ist durch die Kirchengemeinde zu 
bestätigen, dass die Klausel verwendet wurde bzw. der Auszug aus dem Kaufvertrag zu 
übermitteln. Der Ausschluss erfolgt dann bereits zum Datum des Besitz- und 
Gefahrenübergangs. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Lisa Krenmayr Motzfeld 


